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Liebe Leserinnen und Leser, 

liebe an Hamburgs Rotkreuzgeschichte Interessierte, 

mit dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa vor f¿nfunddreiÇig Jahren und dem Ende des 
Kalten Krieges haben die Menschen gehofft und geglaubt, dass nach Jahrhunderten bewaff-
neter Auseinandersetzungen in Europa vielleicht nunmehr endlich dauerhaft Frieden herr-
schen w¿rde. Leider hat sich diese Hoffnung selbst in Europa nicht erf¿llt. Daher m¿ssen wir 
alle ï jeder B¿rger, die in der Politik Verantwortlichen und wir im Roten Kreuz ï wieder mehr 
dar¿ber nachdenken, was eine Vorsorge auf den Fall eines bewaffneten Konflikts bedeutet. 
Die Geschichte des Roten Kreuzes lehrt immer wieder ï Vorbeugen ist besser als lediglich 
Heilen. Und so ist es unerlªsslich, sich ohne Angst und Panik auch wieder im zivilen Bereich 
und im Roten Kreuz konkret auf das vorzubereiten, das sich niemand w¿nscht, auf bewaffnete 
Konfliktlagen. Henry Dunant, der Gr¿nder des Roten Kreuzes, hat in diesem Zusammenhang, 
als er seine Erlebnisse in Eine Erinnerung an Solferino aus dem Jahr 1862 verarbeitet hat, 
folgendes geschrieben: Gibt es wªhrend einer Zeit der Ruhe und des Friedens kein Mittel, um 
Hilfsorganisationen zu gr¿nden, deren Ziel es sein m¿Çte, die Verwundeten in Kriegszeiten 
durch begeisterte, aufopfernde Freiwillige, die f¿r ein solches Werk besonders geeignet sind, 
pflegen zu lassen? Und er sagt weiter: Das Personal der Feldlazarette reicht niemals aus; 
selbst wenn es doppelt oder dreimal so stark wªre, kºnnte dies doch nicht gen¿gen, und so 
wird es auch immer bleiben. Daher ist es unvermeidlich, daÇ man auf die Hilfe der Bevºlke-
rung zur¿ckgreifen muÇ, man ist hierzu gezwungen, und man wird immer hierzu gezwungen 
sein, denn nur durch die Zusammenarbeit mit der Bevºlkerung wird man das Ziel erreichen, 
um das es sich hier handelt. Daher muÇ man einen Aufruf erlassen é Ein solcher Aufruf m¿Ç-
te sich gleichermaÇen an Frauen und Mªnner wenden, an die Prinzessin zu den Stufen des 
Thrones ebenso wie an das einfache Dienstmªdchen, das als Waise aufgewachsen in ihrer 
niederen Arbeit aufgeht, oder an die arme Witwe, die niemanden mehr hat in der Welt und ihre 
letzte Kraft dem Wohle des Nªchsten opfern will. 

Geschichte ist nicht einfach nur abgeschlossene Vergangenheit. Wir alle gemeinsam m¿ssen 
¿berlegen, was die richtigen Schlussfolgerungen aus der Geschichte f¿r unsere heutige Zeit 
sind.  

  Ihr 

165 Jahre Impuls zur Gr¿ndung des Roten Kreuzes ï 160 Jahre erste Genfer 
Konvention zur Verbesserung des Schicksals der verwundeten Soldaten 
der Armeen im Felde ï 160 Jahre Rotes Kreuz in Hamburg ï 75 Jahre die 
vier Genfer Abkommen von 1949 

Als sich der Schweizer Kauf-
mann Henry Dunant im Juni 
1859 in der Hoffnung nach 
Norditalien begab, dort den 
franzºsischen Kaiser Napo-
leon III. zu treffen, wurde er 
zufªllig Zeuge einer der fol-
genschwersten Schlachten 
jener Zeit, der Schlacht von 
Solferino am 24. Juni. Spon-
tan organisierte er gemein-
sam mit anderen Helfern und 
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ĂIch hoffe auf das Beste, bin auf das 
Schlimmste vorbereitet und lasse mich von 

nichts dazwischen ¿berraschen.ñ 
Maya Angelou, 1928-2014, US-amerikanische Schriftstellerin und B¿rgerrechtlicherin 

Dr. Volkmar Schºn 
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Unterzeichnung der ersten Genfer 
Konvention am 22. August 1864  
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vor allem den Frauen des Nachbarortes 
Castiglione freiwillige Hilfe f¿r die vºllig 
vernachlªssigten verwundeten und er-
krankten Soldaten aller Kriegsparteien 
und behandelte alle gleich, allein orien-
tiert am MaÇ ihrer jeweiligen Not unter 
dem Motto Tutti fratelli ï alle sind Br¿der.  

Die im Vorwort wiedergegebenen Ideen 
Dunants ï das ist heutzutage geradezu 
unfassbar ï f¿hrten innerhalb nur eines 
Jahres zur Gr¿ndung des Roten Kreu-
zes. Der 17. Februar 1863 gilt als das 
Gr¿ndungsdatum des heute so genann-
ten Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz (IKRK). Und im Oktober 1863 ent-
stand die weltweit erste nationale Rot-
kreuzgesellschaft, der W¿rttembergische 
Sanitªtsverein.  

Am 22. August des Folgejahres 1864 
wurde in Genf der erste vºlkerrechtliche 
Vertrag geschlossen: Die Convention 
betreffend die Linderung des Loses der 
im Felddienst verwundeten Militªrperso-
nen. Beteiligt unter den gut ein Dutzend 
Lªndern waren auch mehrere der dama-
ligen deutschen Staaten ï Baden, Preu-
Çen, W¿rttemberg und auch Hessen. 

Kurz nach der Gr¿ndung des Roten 
Kreuzes aber noch vor der Verabschie-
dung der ersten Genfer Konvention kam 
es Anfang 1864 im Norden Europas zu 
einem weiteren Krieg, dem Deutsch-
Dªnischen Krieg. Im Januar 1864, also 
sogar kurz vor offiziellem Ausbruch des 
Krieges, erlieÇ der Leiter des Hamburger 
Rauhen Hauses, Johann Hinrich Wi-
chern, einen Aufruf unter dem Titel: Auf 
nach Schleswig! Ziel war es nicht nur,  
s. g. Liebesgaben und Spenden f¿r die 
Soldaten einzuwerben. Es ging von An-
fang an darum, auch ganz praktische 
Hilfe f¿r Verwundete innerhalb und au-
Çerhalb der Lazarette zu leisten. 31 Br¿-
der des Rauhen Hauses in Hamburg und 
des damit verbundenen evangelischen 
Johannisstifts in Berlin meldeten sich 
spontan auf diesen Aufruf Wicherns hin. 
Sie wªhlten unter sich zunªchst zwºlf 
aus ï acht aus Hamburg, vier aus Berlin 
ï, die sich am 19. Februar gemeinsam 
mit Wichern auf den Weg in den Norden 
machten. Insgesamt waren dann bis 
Kriegsende neben Wichern, der nur 
anfangs dabei war, zweiundzwanzig 
Br¿der vor Ort im Einsatz.  

Wir haben das unglaubliche Gl¿ck, dass 
diese Br¿der aus dem Einsatz heraus 
Briefe ans Rauhe Haus geschrieben 
haben, von denen aus der Zeit vom 
17. Mªrz bis zum 1. Juli fast sechzig von 
vierzehn Br¿dern erhalten geblieben 
sind. Diese Briefe liefern einen anschau-
lichen ¦berblick ¿ber das, was diese 
Br¿der vor Ort geleistet haben. Und sie 
decken die ganze Bandbreite an Erfah-
rungen, Empfindungen und Sachdarstel-
lungen ab und gewªhren Einblicke in die 
Tªtigkeiten und bisweilen auch das Ge-
f¿hlsleben ihrer Schreiber. 

Dabei schildern sie die 
Arbeit in der Verwaltung 
des eigenen Depots und 
des Depots des Johanni-
terordens in der Lºwen-
apotheke ï beides in 
Flensburg ï, die Vertei- 
lung der Liebesgaben an 
Verwundete in diversen 
Lazaretten sowie an die 
an den Schanzen liegen-
den und durchziehende 
Soldaten. Und sie be-
schreiben die Bergung 
von Verletzten aus dem 
Kampfgeschehen bei D¿ppel sowie 
deren Betreuung in den Johanniter-
Lazaretten in N¿bel und in der lateini-
schen Schule in Flensburg. Ende August 
1864 kehren die letzten Br¿der heim. 

Diese Br¿der haben als die ersten frei-
willigen Helfer der Welt in ihrem Einsatz 
eine Armbinde mit einem Roten Kreuz 

getragen. Wªhrend man bei einer von 
Louis Appia, dem ebenfalls vor Ort an-
wesenden Genfer Delegierten, gefertig-
ten Zeichnung vielleicht auf den ersten 
Blick nur ein Johanniterkreuz sieht ï auf 
den zweiten erkennt man dann auch die 
Rotkreuzarmbinden ï, liegt von dem 
Fotographen Friedrich Brandt ein Foto 
vor. Es zeigt das Johanniter-Lazarett in 
Wester Schnabeck, bei dem an dem 
Lazarettgebªude und an der Feldflasche 
eines Bruders vom Rauhen Haus das 
weiÇe Johanniterkreuz auf rotem ï dunk-

lem ï Grund zu erken-
nen ist. Die Armbinde, 
die der Bruder trªgt, 
zeigt jedoch ein rotes ï 
dunkles ï Kreuz auf 
weiÇem Grund.  

Bei genauerer Betrach-
tung fªllt einem auf, 
dass es sich noch nicht 
um die Umkehrung des 
Schweizer Wappens 
gehandelt hat. Es gab 
eben noch keinen vºl-
kerrechtlichen Vertrag 
und noch keine nª-

heren Erlªuterungen zur Form des 
Kreuzes. Und so haben die Br¿der ein 
Kreuz verwendet, wie sie es von zu 
Hause aus kannten. Wichern selbst 
schreibt dazu 1876: Als ihr [also der 
Br¿der] Erkennungszeichen wurde vom 
General-Kommando die weiÇe Binde mit 
rothem Kreuzes, welche Hamburger 
Frauen f¿r die Br¿der gearbeitet, 
bestªtigt. Diese Kreuze waren der Form 
nach das Kreuz des Hamburger 
Wappens. 

Aber es kam in Hamburg noch zu einer 
weiteren spontanen Aktivitªt im Sinne 
der neuen Rotkreuzidee (siehe insge-
samt auch Ausgabe 1 der Rotkreuznoti-
zen). Schon einen Tag nach Kriegsbe-
ginn schlossen sich zwºlf Hamburger, 

vorwiegend Kaufleute, am 
2. Februar 1864 zu einem 
Aufruf zugunsten der Hilfe f¿r 
Verwundete zusammen und 
gr¿ndeten ein Comit® zur 
Pflege von Verwundeten und 
Kranken.  

In diesem Zeitungsaufruf heiÇt 
es u. a.: 

Im Hinblicke auf die bevorste-
henden Kªmpfe in Schleswig 
sind die Unterzeichneten zu 
einem Comit® zusammenge-
treten, welches es sich zur 
Aufgabe gestellt hat, die Lei-

den der Verwundeten nach Krªften zu 
lindern und ihnen diejenigen Erquickun-
gen und Bequemlichkeiten zu Theil wer-
den zu lassen, welche selbst die voll-
kommenste Lazarethverwaltung nicht zu 
gewªhren vermag. é 
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Erstes Genfer Abkommen 

oben: Zeitungsaufruf vom 
2. Februar 1864 

mittig: Bruder vom Rauhen 
Haus mit einer Armbinde mit 
rotem Kreuz in Form des 
Hanseatenkreuzes auf wei-
Çem Grund im Deutsch-
Dªnischen Krieg 1864 vor 
dem Johanniter-Hospital in 
N¿bel  

unten: Statut des Hamburger 
Vereins zur Pflege im Felde 
verwundeter und erkrankter 
Krieger  
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Das Comit® wird die erforderlichen 
Schritte thun, um mit den Lazareth-
Verwaltungen in directe Verbindung zu 
treten. 

Aus diesem entstand dann am 18. Okto-
ber desselben Jahres, also vor genau 
160 Jahren, ein auf Dauer angelegter 
Verein als unmittelbarer Vorlªuferverein 
des Hamburger Roten Kreuzes. 

Die Statuten zeigen noch deutlich, dass 
der Verein sich in dieser Anfangszeit 
ausschlieÇlich auf die Tªtigkeit in einem 
eventuellen bewaffneten Konflikt kon-
zentrierte. Es heiÇt dort im Artikel 1: 

Der Verein verfolgt den Zweck, die Pri-
vath¿lfe, durch welche den im Felde 
verwundeten und erkrankten Kriegern 
mºglichst gute Pflege gesichert werden 
soll, im Anschlusse an den amtlichen 
Militªr-Krankendienst f¿r den Kriegsfall 
zu organisieren. 

Und im Artikel 2 geht es weiter: 

Der Verein wird in Ausf¿hrung seines 
Zwecks den Sinn f¿r freiwillige Mitwir-
kung zur Verbesserung der Gesund-
heits-Pflege bei den im Felde stehenden 
Truppen zu wecken sich bestreben, und 
f¿r rechtzeitige Beschaffung der dazu 
dienenden materiellen Mittel sorgen. 

1. In Friedenszeiten, durch: 

a. Ansammlung der f¿r seine Wirk-
samkeit erforderlichen Geldmittel 
und deren Verwaltung. 

b. Verfolgung der Fortschritte, wel-
che die Wissenschaft und Tech-
nik auf dem Gebiete der Kranken-
pflege, insbesondere des Kriegs-
heilwesens, machen. 

c. Unterst¿tzung und Fºrderung 

solcher Anstalten und Bestrebun-
gen, welche f¿r den Vereins-
zweck nutzbare Ergebnisse in 
Aussicht stellen, insbesondere 
Ausbildung guter Krankenpfleger 
und Krankenpflegerinnen.  

2. In Kriegszeiten, durch: 

a. Beschaffung und Verwendung 
zweckentsprechender H¿lfs- und 
Pflege-Mittel f¿r Verwundete und 
Kranke, insbesondere solcher, 
welche die amtliche Krankenpfle-
ge nicht zu bieten pflegt, oder 
nicht zu bieten vermag. 

b. Entsendung und Unterhaltung 
von Krankenpflegern und Kran-
kenpflegerinnen, welche den Mili-
tairbehºrden zur Verf¿gung zu 
stellen sind. 

c. Mitwirkung bei dem Transport, 
der zweckentsprechenden Ver-
theilung und Unterbringung der 
Verwundeten und Kranken.  

Von diesem Zeitpunkt an waren Angehº-
rige des Hamburger Roten Kreuzes und 
von Rotkreuzinstitutionen aus Nachbar-
gemeinden, die erst mit dem GroÇ-
Hamburg-Gesetz zu Hamburg gekom-
men sind, bei allen bewaffneten Konflik-
ten auf deutschem Boden in unterschied-
licher Form und mit vielfªltigen Aufgaben 
im Einsatz ï immer mit dem einen Ziel, 
Menschen in Not zu helfen. Bis in die 
achtziger Jahre des vorletzten Jahrhun-
derts konzentrierte sich die Hilfe dabei 
noch auf die Organisation der HilfsmaÇ-
nahmen, wªhrend es in dieser Zeit noch 
keine eigenen Einsatzformationen in 
Norddeutschland gab. In den ersten bei-
den Jahrzehnten kamen die Einsatzkrªf-
te selbst noch vorwiegend aus kirchli-
chen Organisationen wie den christlichen 
Orden. Allerdings haben 
auch diese Menschen 
genauso im Sinne und 
unter dem Zeichen des 

Roten Kreuzes ihre humanitªre Arbeit 
geleistet ï unparteilich allein nach dem 
MaÇ der Not. Mit dem Aufbau eigener 
Einheiten wie den Schwesternschaften 
und den Sanitªtskolonnen wurden es 
zunehmend die Helferinnen und Helfer 
der eigenen Rotkreuzinstitutionen, die 
diese Arbeit geleistet haben.  

So waren Hamburger im PreuÇisch-
¥sterreichischen Krieg von 1866 z. B. in 
einem Freiwilligenlazarett in Hamburg im 
Einsatz (siehe auch Ausgabe Nr. 11 der 
Rotkreuznotizen). 

Das Hamburger Rote Kreuz hat im Krieg 
von 1870/71 u. a. einen mobil herzurich-
tenden Lazarett-Zug mit ¿ber 150 Lager-
stellen in den Einsatz gebracht (siehe 
auch Ausgabe 9 und 26 der Rotkreuzno-
tizen). 

In besonderem MaÇe waren die Rotkreu-
zinstitutionen nat¿rlich auch in Hamburg 
im Rahmen des Ersten Weltkriegs gefor-
dert. So befand sich in Hamburg neben 
Frankfurt einer der beiden zentralen Aus-
sch¿sse f¿r deutsche Kriegsgefangene 
des Deutschen Reiches (siehe Ausga-
ben 3 und 18 der Rotkreuznotizen). 

Und nat¿rlich war auch das Hamburger 
Rote Kreuz noch stªrker im Zweiten 
Weltkrieg in und auÇerhalb Hamburgs 
gefordert (siehe Ausgabe 16 und 23 der 
Rotkreuznotizen sowie Themenblatt 10). 

Aber gerade in der Zeit bis zur Weimarer 
Republik waren das Deutsche Rote 
Kreuz und damit auch die Hamburger 
nicht nur im Rahmen bewaffneter Kon-
flikte auf deutschem Boden, sondern 
auch in ¦bersee eingesetzt, darunter 
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oben: Hamburger Freiwilligen-Lazarett von 
1866 

unten: Hamburger Lazarettzug von 1870/71 

links: Deckblatt zur Karte der 
franzºsischen Lager f¿r deut-
sche Kriegsgefangene 

rechts oben: Liebesgabenan-
nahme vor dem Naturhistori-
schen Museum in Hamburg 

rechts unten: Das Marine-
Lazarett auf der Veddel 



nat¿rlich insbesondere bei Konflikten 
in den damaligen deutschen Kolonien. 
Aber es kam auch mehrfach zur Unter-
st¿tzung von auslªndischen Schwes-
tergesellschaften, wenn von dort aus 
aufgrund von Kriegsereignissen Unter-
st¿tzung erbeten wurde, auch ohne 
dass deutsche Militªreinheiten beteiligt 
waren (siehe auch Ausgabe 12 der 
Rotkreuznotizen). 

Der Zweite Weltkrieg hat unermessli-
ches Leid ¿ber die Menschen auf allen 
Seiten des Konflikts mit sich gebracht 
und gezeigt, dass es groÇe Rege-
lungsl¿cken beim Schutz der Mensch-
lichkeit selbst im Falle eines bewaffne-
ten Konflikts gab ï hierbei ist insbe-
sondere der bis dahin ¿berhaupt nicht 
bestehende Schutz der Zivilbevºlke-
rung zu nennen. Daher wandte sich 
das IKRK bereits im September 1945 
ï also einen Monat nach dem Fall der 
ersten Atombombe auf Hiroshima in 
Japan ï mit einem Aufruf an die ¥f-
fentlichkeit, um auf die Probleme hin-
zuweisen. Im Folgejahr begannen 
dann die Gesprªche f¿r eine ¦berar-
beitung des humanitªren Vºlkerrechts, 
die am 12. August 1949, also vor 
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75 Jahren, mit der Verabschiedung der 
heute g¿ltigen vier Genfer Abkommen 
zum vorlªufigen Abschluss gebracht 
werden konnten. Weitere Ergªnzungen 
erfolgten dann knapp dreiÇig Jahre 
spªter mit den beiden Zusatzprotokol-
len vom 10. Juni 1977, gerade auch 
angesichts der in jener Zeit weit ¿ber-
wiegend nicht-internationalen bewaffne-
ten Konflikte. Allerdings zeigt die Ge-
genwart ï z. B. durch eine zunehmende 
Verwendung autonomer Waffen und 
immer hybrider werdender Konflikte ï, 
dass immer wieder ¿berpr¿ft und der 
Versuch gemacht werden muss, das 
Recht der faktischen Entwicklung von 
Kampfgeschehnissen anzupassen, 
wenn es denn schon nicht im Vorfeld 
mºglich ist, entsprechende Vereinba-
rungen international zu treffen.  

Insgesamt gilt aber weiterhin unverªn-
dert sowohl in Bezug auf die Entwick-
lung des humanitªren Vºlkerrechts als 
auch in Bezug auf die konkrete Vorbe-
reitung auf einen mºglichen bewaffne-
ten Konflikt, dass Vorbeugen immer 
besser als Heilen ist. Ƭ 

oben: Ansichtskarten des DRK zum humanitªren Vºlkerrecht 

links v. o. n. u.: Verletzte werden wªhrend des Zweiten Weltkriegs an den Landungsbr¿cken 
vom Hospitalschiff heruntergebracht; Weibliche Bereitschaftsmitglieder verpflegen durchrei-
sende Frontsoldaten auf einem Hamburger Bahnhof; An der Wehrmachtsauskunftsstelle des 
Roten Kreuzes in Hamburg; Verabschiedung freiwilliger Krankenpfleger, die sich zwischen 
1904 und 1908 auf der Hans Woermann von Hamburg aus in das Konfliktgebiet S¿dwest-
Afrika im Rahmen des s. g. Herero- [und Nama-] Aufstands begaben 

unten: Plakate zu den Genfer Abkommen aus der Plakatserie des K¿nstlers Heinz-J¿rgen 
Kristahn, die dieser 1981 Jahre f¿r das DRK erstellt hat 
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Niemand w¿nscht sich eine Eskalation 
der aktuellen politischen Lage. Gleich-
wohl lehrt die Geschichte der Entstehung 
und Weiterentwicklung des Roten Kreu-
zes und des humanitªren Vºlkerrechts, 
dass immer wieder gerade in den Frie-
denszeiten zu pr¿fen ist, ob ausreichend 
humanitªre Vorsorge f¿r einen von nie-
mandem gew¿nschten Fall eines bewaff-
neten Konflikts getroffen ist. Im gemein-
samen Artikel 3, Absatz 2 der Genfer 
Abkommen (GA) von 1949 heiÇt es: 

Die Verwundeten und Kranken werden 
geborgen und gepflegt. 

Eine unparteiische humanitªre Organisa-
tion, wie das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz, kann den am Konflikt betei-
ligten Parteien ihre Dienste anbieten. 

Ferner heiÇt es in Artikel 9 des I. bis III. 
und Artikel 10 des IV. GA: 

Die Bestimmungen des vorliegenden 
Abkommens bilden kein Hindernis f¿r die 
humanitªre Tªtigkeit, die das Internatio-
nale Komitee vom Roten Kreuz oder 
irgendeine andere unparteiische humani-
tªre Organisation mit Genehmigung der 
betreffenden am Konflikt beteiligten Par-
teien aus¿bt, um die Verwundeten und 

Kranken sowie die Mitglieder des Sani-
tªts- und Seelsorgepersonals [I. und II. 
GA] zu sch¿tzen und ihnen Hilfe zu brin-
gen.  

Im III. GA werden anstatt des Sanitªts- 
und Seelsorgepersonals die Kriegsge-
fangenen, im IV. GA die Zivilpersonen 
genannt. 

Artikel 26 des 1. GA nimmt zudem aus-
dr¿cklich auf die nationalen Rotkreuzge-
sellschaften Bezug. Dort heiÇt es: 

Dem in Artikel 24 erwªhnten Personal 
[Sanitªtspersonal] wird das Personal der 
von ihrer Regierung in gehºriger Form 
anerkannten und ermªchtigten nationa-
len Gesellschaften des Roten Kreuzes 
und anderer freiwilliger Hilfsgesellschaf-
ten, das zu denselben Verrichtungen wie 
das im genannten Artikel erwªhnte Per-
sonal verwendet wird, gleichgestellt, 
vorausgesetzt, daÇ das Personal dieser 
Gesellschaften den militªrischen Geset-
zen und Verordnungen untersteht. 

Im nationalen Recht der Bundesrepublik 
Deutschland wurden diese Bestimmun-
gen dabei im Rahmen des DRK-Ge-
setzes [DRKG] aus dem Jahr 2008 ver-
tieft. Darin heiÇt es in Ä 1, Satz 1: 

Das Deutsche Rote Kreuz e. V. ist die 
nationale Gesellschaft des Roten Kreu-
zes auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland und freiwillige Hilfsgesell-
schaft der deutschen Behºrden im hu-
manitªren Bereich. 

Der Ä 2 beschreibt konkret die in diesem 
Zusammenhang anstehenden Aufgaben: 

Das Deutsche Rote Kreuz e. V. nimmt 
als freiwillige Hilfsgesellschaft die Aufga-
ben wahr, die sich aus den Genfer Rot-
kreuzabkommen von 1949 und ihren 
Zusatzprotokollen ergeben. 

AnschlieÇend werden mit dem Hinweis 
insbesondere folgende Aufgaben aufge-
f¿hrt: die Unterst¿tzung des Sanitªts-
dienstes der Bundeswehr, die Verbrei-
tung von Kenntnissen des humanitªren 
Vºlkerrechts, die Wahrnehmung der 
Aufgaben eines amtlichen Auskunftsb¿-
ros, die Vermittlung von Schriftwechseln 
und die Wahrnehmung des Suchdiens-
tes. 

Ferner wird darauf hingewiesen: Das 
Deutsche Rote Kreuz nimmt ferner die 
ihm durch Bundesgesetz oder Landes-
gesetz zugewiesenen Aufgaben wahr. 
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Heutige Erfordernisse f¿r eine Mitwirkung des Roten Kreuzes im Falle eines bewaffneten Konflikts  

Streiflichter aus der Rotkreuzwelt 

Diese Darstellung zeigt die gesamte rªumliche Bandbreite einer eventuellen sanitªtsmªÇigen Versorgung verwundeter Soldaten im Falle eines 
bewaffneten Konflikts von der Kameradenhilfe unmittelbar an der Front, ¿ber die Frontlazarette, den Heimtransport bis zur abschlieÇenden Ver-
sorgung in heimischen Krankenhªusern. Besonders interessant f¿r die sanitªtsdienstliche Versorgung durch Angehºrige des Roten Kreuzes im 
Rahmen der im DRK-Gesetz geregelten Unterst¿tzung des Sanitªtsdienstes der Bundeswehr durch das DRK ist der gelb eingerahmte Teil. Er 
zeigt, ab welcher Stelle der Stationen mit dem Einsatz von DRK-Einsatzkrªften zu rechnen ist. Aus der Darstellung wird deutlich, dass das nicht 
der unmittelbare Frontbereich sein wird, sondern der Einsatz findet allenfalls in Lazaretten hinter der Front, wenn auch ggf. noch im Land des 
Konflikts statt und erstreckt sich dann ¿ber alle Stationen in Richtung Deutschland bis hin zu den heimischen Krankenhªusern (An dieser Stelle 
sei herzlich dem Flottillenarzt Dr. Fiedler f¿r die Bereitstellung gedankt) 



Seite  6 

Im Themenblatt Nr. 5 wurde auf der S. 2 
nicht ganz korrekt formuliert, dass der 
Rote Halbmond als Schutzzeichen auf 
den Russisch-T¿rkischen Krieg zur¿ck-
zuf¿hren ist. Richtig ist ï wie in der Aus-
gabe dargelegt ï, dass das weitere 
Schutzzeichen Ende 1876 eingef¿hrt 
wurde. Aber der Russisch-T¿rkische 
Krieg fand ï wie auf S. 3 der o. g. Aus-
gabe ebenfalls richtig dargestellt ï erst 
1877/78 statt. Daher soll diese f¿r die 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung 
wichtige Einf¿hrung eines weiteren 
Schutzzeichens nachfolgend ein wenig 
ausf¿hrlicher dargestellt werden, wie das 
auch in dem Beitrag von Stefan 
Schomann im Band 5 der Beitrªge zur 
Rotkreuzgeschichte zum Thema Deut-

sches Rotes Kreuz und T¿rkischer Roter 
Halbmond auf den Seiten 9-12 erfolgt ist. 

Ende Juni 1876 beginnt der Krieg um die 
serbische Unabhªngigkeit und gleich zu 
Beginn wird das Serbische Rote Kreuz 
gegr¿ndet. Allerdings muss die serbi-
sche Seite feststellen, dass die t¿rki-
schen Soldaten das Kreuz oftmals als 
religiºses Symbol auffassen und sich an 
die Kreuzz¿ge des Mittelalters erinnert 
f¿hlen. Das f¿hrt dazu, dass oftmals 
auch auf das medizinische Personal 
geschossen wird. Aus denselben Gr¿n-
den empfinden es viele der t¿rkischen 
Soldaten auch als Zumutung, selbst ein 
Kreuz am Arm zu tragen. 

Im August wird von t¿rkischer Seite in 
einem Schreiben von Dr. D. P®chedi-
maldji aus Konstantinopel an den Vorsit-
zenden des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz, Gustave Moynier, die 
Frage aufgeworfen, ob jegliche Hilfsge-
sellschaft gemªÇ der Genfer Konvention 
verpflichtet wªre, die Flagge des Roten 
Kreuzes zu ¿bernehmen. Ich denke, daÇ 
dieses Emblem einer der Hauptgr¿nde 
f¿r den Misserfolgs der ersten Hilfsge-
sellschaft in Konstantinopel war. Steht es 
uns frei, das Symbol abzuwandeln und 
das Kreuz beispielsweise durch den 
Halbmond zu ersetzenñ, schreibt er am 
17. August 1876. Am 16. November 
1876 folgt dann ein Schreiben des t¿rki-

schen Ministeriums f¿r Auswªrtige Ange-
legenheiten an den Schweizer Bundes-
prªsidenten Johann Jakob Scherer, dass 
man nunmehr das Rote Kreuz durch den 
Roten Halbmond ersetzen werde, da die 
Tªtigkeit der Hilfsgesellschaft blockiert 
werde, weil durch den Charakter des 
Kennzeichens der Genfer Konvention é 
die Empfindungen der muslimischen 
Soldaten verletzt w¿rden.  

Zwar f¿hrte diese Entscheidung zu eini-
ger internationaler Verstimmung und 
zahlreichen Gesprªchen, gleichwohl gab 

CƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ тύ 

Die Einf¿hrung des Roten Halbmonds als weiteres Schutzzeichen 

In Deutschland haben wir im Gegensatz 
zu vielen Lªndern der Erde das groÇe 
Gl¿ck, dass es seit dem Zweiten Welt-
krieg in Mitteleuropa Frieden gab. Mit 
dem bewaffneten Konflikt zwischen 
Russland und der Ukraine findet jedoch 
auch auf europªischem Boden nunmehr 
seit lªngerem wieder ein Krieg statt. Da-
mit gab es bisher auch noch keinerlei 
Einbindung des 1950 wieder neu ge-
gr¿ndeten Deutschen Roten Kreuz in 
Einsªtze der Bundeswehr. 

Im Falle eines von niemandem ge-
w¿nschten oder herbei geredeten be-
waffneten Konflikts, der auch auf 
Deutschland ¿bergreifen w¿rde, wªre 
das DRK in viererlei Form gefordert: Bei 
der Unterst¿tzung des Sanitªtsdienstes 
der Bundeswehr, im Rahmen des Zivil-
schutzes, im Katastrophenfall und im 
laufenden Tagesgeschªft zur Unterst¿t-
zung hilfsbed¿rftiger Menschen im All-
tag. Zudem kºnnte es sein, dass DRK-
Angehºrige neben der Unterst¿tzung 
des Sanitªtsdienstes der Bundeswehr im 
Konfliktgebiet sogar gleichzeitig unter 
dem Mandat des IKRK zum Einsatz 
kommen. 

Bisher ist jedoch nur unzureichend gere-
gelt, wie die oben genannten Gesetzes-
vorschriften in der praktischen Umset-
zung anzuwenden sind. Wie genau sol-
len die rechtlichen Rahmenbedingungen 
f¿r das Einsatzpersonal des Roten Kreu-
zes beim Sanitªtsdienst der Bundeswehr 
umgesetzt werden? Was heiÇt z. B. das 
militªrische Unterstellungsverhªltnis kon-
kret? Wie wird dabei die gesetzliche Zu-
sicherung eingehalten, dass selbst dann 
die Rotkreuzgrundsªtze zu wahren sind? 
Welche Aufgaben w¿rde das DRK ï wie 
z. B. im Bereich der Blutspende f¿r den 
militªrischen Sanitªtsdienst ï und wo 
genau wahrnehmen und was bedeutet 
ein Einsatz von Sanitªtspersonal des 
DRK in Bezug auf die Nªhe zu einem 
evtl. Kampfgeschehen? Wie sieht es mit 
der Vorbereitung und Durchf¿hrung ge-
meinsamer Ausbildungen und ¦bungen 
von Bundeswehr und Rotem Kreuz aus? 
Wie soll die Zusammenarbeit im Bereich 
des Amtlichen Auskunftsb¿ros und des 
Suchdienstes konkret ablaufen? Wie 
sieht es mit der Finanzierung dieser Din-
ge aus? 

F¿r all diese Fragen gibt es bisher nur 
unzureichende Konkretisierungen und 

daher laufen auf Bundesebene Gesprª-
che zwischen dem DRK, der Bundes-
wehr und der Bundesregierung, um ganz 
im Sinne von Henry Dunant auch auf 
eine nicht gew¿nschte Konfliktlage bes-
ser vorbereitet zu sein. Was mºgliche 
Einsatzrªume und -bereiche betrifft, wird 
nach gegenwªrtigem Stand der Dis-
kussion davon ausgegangen, das DRK-
Einsatzkrªfte fr¿hestens zwar nicht un-
mittelbar an der Front, aber durchaus 
auÇerhalb Deutschlands ï sei es in 
Durchgangslªndern, sei es aber auch im 
hinteren Bereich der Konfliktlªnder ï in 
der so genannten Behandlungsebene 3, 
also in Einsatzlazaretten, eingesetzt wer-
den kºnnten. Weitere Einsatzbereiche 
wªren im Transport vom Einsatzland 
nach Deutschland und innerhalb 
Deutschlands, dabei ist auch ¿ber neue 
oder auch wieder aufzubauende Trans-
portkonzepte wie solche mit der Bahn 
nachzudenken. Zudem ist ein Einsatz in 
den Bundeswehrkrankenhªusern realis-
tisch, weil Krªfte von dort ggf. in den 
Frontbereich verlagert werden. Wahr-
scheinlich ist in einem derartigen Kontext 
auch eine Einbeziehung von DRK-
Leitungs- und F¿hrungskrªften in Bun-
deswehr-Lagezentren u. ª. Ƭ 

Abzeichen mit den damals g¿ltigen Schutzzei-
chen des International Contact Camp vom 
Norwegischen Jugendrotkreuz 1975 
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es bei einzelnen europªischen Rotkreuz-
gesellschaften durchaus auch Verstªnd-
nis f¿r diese Position. 

Im unmittelbar folgenden russisch-
t¿rkischen Krieg von 1877/78 wird dann 
zunªchst die vor¿bergehende G¿ltigkeit 
des Roten Halbmonds f¿r die Dauer des 
Krieges vereinbart. Russland erkennt auf 
Anfrage des IKRK die Unantastbarkeit 
aller mit dem Roten Halbmond versehe-
nen Personen und Einrichtungen an und 
gleichzeitig erklªrt die t¿rkische Regie-
rung die volle Respektierung des Roten 
Kreuzes als Schutzzeichen der russi-
schen Seite. Noch bis 1929 hªlt dieser 
Zustand einer Art Duldung des Roten 

Halbmonds als weiteres Schutzzeichen 
an, bis es im Zusammenhang mit einer 
¦berarbeitung der Genfer Konvention 
dann auch offiziell eingef¿hrt und als 
gleichberechtigt anerkannt wird. Im Rah-
men dieser Konvention wird dann als 
drittes Zeichen auch der im Iran verwen-
dete Rote Lºwe mit der Roten Sonne als 
ebenfalls gleichberechtigt anerkannt. Alle 
drei Zeichen ï und nur diese ï finden 
sich dann auch in der nach dem Zweiten 
Weltkrieg ¿berarbeiteten Version der 
Genfer Konventionen von 1949. Erst mit 
dem dritten Zusatzprotokoll zu den Gen-
fer Abkommen von 2005 wird dann der 
Rote Kristall als neues, weiteres Schutz-
zeichen eingef¿hrt. Ƭ 

Wenn in Hamburg ¿ber die Situation bei 
uns wªhrend des Zweiten Weltkriegs 
gesprochen wird, fªllt den Menschen 
nach wie vor zunªchst die s. g. Operati-
on Gomorrha ein. Das ist auch weder 
verwunderlich noch verwerflich, war die 
Hamburger Bevºlkerung doch selbst 
unmittelbar und in schwerster Art und 
Weise von der Serie der amerikanischen 
und britischen Luftangriffe zwischen dem 
24. Juli und 3. August 1943 betroffen. 
Die Flªchenbombardements ï insbeson-
dere in der Nacht vom 27. auf den 
28. Juli ï verursachten einen verheeren-
den Feuersturm und zerstºrten groÇe 
Teile der Stadt. Schªtzungsweise 34.000 
Menschen fielen diesen Angriffen zum 
Opfer.  

Inzwischen ist insbesondere durch die 
Arbeit der KZ-Gedenkstªtte Neuengam-
me immer stªrker ins Bewusstsein ge-
r¿ckt, welche grausamen Verbrechen 
von deutscher Seite an Menschen auch 
hier in Hamburg ver¿bt wurden.  

 

KZ Neuengamme 

1938 wurde in Neuengamme von den 
Nationalsozialisten ein Konzentrationsla-
ger ï zunªchst als AuÇenlager des KZ 
Sachsenhausen ï errichtet. Bis 1940 
wurde dieses dann zu einem eigenstªn-
digen Lager mit mindestens 86 AuÇen-
anlagen ausgebaut. Im Januar 1945 
waren f¿r das Gesamtlager rund 44.000 
Hªftlinge registriert.  

Insgesamt wurden bis 1945 ca. 100.000 
Menschen als Hªftlinge festgehalten, 
davon rund 9 % aus Deutschland ï u. a. 
Mitglieder linksgerichteter Parteien. Bei 

rund 91 % der Betroffenen handelte es 
sich um hierher verschleppte Menschen 
aus den vom Deutschen Reich besetzten 
Gebieten ï vorrangig aus Polen, Belgien, 
den Niederlanden und Frankreich. 

Ab Juni 1942 wurden zudem sowjetische 
Kriegsgefangene in das Lager verlegt. 
F¿r diese Betroffenengruppe kam er-
schwerend hinzu, dass die Sowjetunion 
das am 27. Juli 1929 in Ergªnzung der 
bestehenden Haager Abkommen be-
schlossene Genfer Abkommen ¿ber die 
Behandlung von Kriegsgefangenen nicht 
unterzeichnet hatte. Das f¿hrte auf bei-
den Seiten der Konfliktparteien ï Deut-
sches Reich und Sowjetunion ï dazu, 
dass die Kriegsgefangenen der jeweils 
anderen Seite besonders der Un-
menschlichkeit ausgesetzt waren.  

Insgesamt verstarb mindestens die Hªlf-
te der Menschen durch die Grausamkei-
ten des NS-Regimes in Folge der 
Arbeits- und Lebensbedingungen. Zu-
dem gab es z. B. 1942 zwei gezielte 
Mordaktionen an sowjetischen Kriegsge-
fangenen mit dem Gas Zyklon B. Weite-
re zahlreiche Gefangene verstarben auf 
den s. g. Todesmªrschen, als kurz vor 
Kriegsende die s. g. Schutzstaffel ï SS ï 
das Lager auflºste. Selbst noch am 
3. Mai 1945 verloren zudem fast 7.000 
Menschen ihr Leben, als die f¿r die Ver-
legung der Insassen vorgesehen Schiffe 
Cap Arcona und Thielbek einem Bom-
benangriff der Alliierten zum Opfer fielen.  

Das eigentliche KZ Neuengamme be-
fand sich auf einem ca. 50 ha. groÇen 
Gelªnde. Die Hªftlinge wurden insbeson-
dere als Zwangsarbeiter, zunªchst zur 
Herstellung von Ziegeln, spªter auch von 
Waffen eingesetzt. Auf das s. g. Kom-

mando Elbe geht der noch heute beste-
hende Stichkanal zur Dove-Elbe zur¿ck.  

Ende April 1945 gelang die Evakuierung 
der letzten 600 bis 700 Insassen.  

Neben dem Hauptlager gab es zahlrei-
che AuÇenlager f¿r Mªnner. Diejenigen 
innerhalb Hamburgs und unmittelbar am 
Stadtrand befanden sich in Finkenwerder 
auf dem Gelªnde der Deutschen Werft, 
in Fuhlsb¿ttel in Teilen des Zuchthauses, 
in Hammerbrook u. a. in der Spalding-
straÇe und in der Volksschule am Brack-
damm, in Rothenburgsort am Bullen-
huser Damm, in Steinwerder auf der 
St¿lckenwerft, auf der Veddel am Des-
sauer Ufer und in Wittmoor bei Nor-
derstedt.  

Daneben gab es spezielle Frauenlager in 
Eidelstedt am Friedrichshulder Weg, in 
Langenhorn, in Hausbruch im Falken-
bergsweg, in Sasel an der Mellingburger-
schleuse, in Steinwerder auf dem Gelªn-
de von Blohm&Voss, in Tiefstack auf 
dem Gelªnde der Diago-Werke, auf der 
Veddel am Dessauer Ufer und in Wands-
bek auf dem Hamburger Gelªnde der 
L¿becker Drªgerwerke. 

Hinweise, dass Institutionen des Roten 
Kreuzes in irgendwelche Ablªufe des  
KZ-Systems Neuengamme eingebunden 
waren, liegen dem Verfasser nicht vor.  

Wªhrend es aus der NS-Zeit insgesamt 
nur wenige Quellen gibt, die Aussagen 
zu den jeweiligen ºrtlichen Aktivitªten 
des Roten Kreuzes wiedergeben, liegen 
f¿r die Nachkriegszeit bereits wieder 
erste Rotkreuz-Berichte aus Hamburg 
vor, beginnend unmittelbar nach 

CƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ уύ 

Kriegsgefangenen-, Konzentrations- und Internierungslager in Hamburg zwischen 1938 und 1948 

Unser Hamburg damals 



Seite  8 

Kriegsende ï allerdings ohne konkreten 
Bezug zu Neuengamme.  

Unter der ¦berschrift Betreuung der ehe-
maligen KZ-Hªftlinge heiÇt es dort: 

Betreuung der Hªftlinge im Untersu-
chungsgefªngnis mit Liebesgaben. In 
zwei Schulen Auffanglager eingerichtet, 
dort zu Anfang tªglich 400 bis 600 Per-
sonen verpflegt und betreut. Diese Auf-
fanglager haben etwa bis September 45 
bestanden.  

Daneben bestand von Mai 45 bis Som-
mer 47 eine  rztliche Untersuchungs-
stelle und ein Krankenrevier f¿r die stati-
onªre Behandlung von 20 bis 25 Patien-
ten. Personal: 1 Arzt und 3 Helferinnen. 

Vom 10.7.1945 bis 31.1.1949 KZ-
Erholungsheim Wentorf mit 50 Betten. 
Personal: 7-9 Helferinnen.  

Im Kurzbericht des Landesverbands 
Hamburg ¿ber das Jahr 1946 findet sich 
zudem der Hinweis: Erste Betreuung des 
KZ-Lagers Neuengamme [nunmehr In-
ternierungslager] mit Sanitªtsmaterial im 
November 1946.  

Seit 2005 gibt es die KZ-Gedenkstªtte 
Neuengamme, nachdem das Gelªnde 
nach Aufgabe der Funktion als Internie-
rungslager ab 1948 bis zum Jahr 2006 
zwei Strafgefªngnisse Hamburgs beher-
bergte.  

Die heutige Gedenkstªtte zeigt die Ge-
schichte des Ortes im Rahmen einer 
Hauptausstellung in einem ehemaligen 
Hªftlingsblock, zudem sind diverse Fun-
damente und Rekonstruktionen weiterer 
Gebªude wie Lager und Produktionsstªt-
ten zu besichtigen. An die dort umge-
kommenen Menschen erinnern Mahn-
male und Denkmalgruppen.  

Adresse: Jean-Dolidier-Weg 75, 21039 
Hamburg. 

Tel.: 0049 40 428 13 15 00 

Die Gedenkstªtte ist geºffnet Mo. - Fr. 
von 09.30 bis 16.00 Uhr und Sa./So. von 
10.00 bis 17.00 Uhr. 

An einer Reihe der im Stadtgebiet gele-
genen AuÇenlager sind zudem inzwi-
schen Erinnerungsorte errichtet worden.  

 

Internierungslager Neuengamme 

Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das 
Lager in Neuengamme ab Juni 1945 
unter dem Namen Civil Internment Camp 
No. 6 drei Jahre lang der britischen 
Rheinarmee als Internierungslager f¿r 
Kriegsgefangene, SS-Angehºrige, NS-
Funktionstrªger und belastete staatliche 
Funktionstrªger. Es war ausgelegt f¿r bis 
zu 10.000 Personen. Zuvor waren im 
Mai 1945 f¿r vier Wochen Vertriebene ï 
hauptsªchlich befreite sowjetische 
Zwangsarbeiter ï dort untergebracht 
gewesen.  

Zeitweilig ï vom 11. Juli bis zum 
3. November 1945 ï oblag die 
Bewachung einem belgischen 
Bataillon, bevor die Briten diese 
Aufgabe wieder selbst ¿bernah-
men.  

Das Lager wurde am 13. August 
1948 aufgelºst. 

Ab Herbst 1946 hatte sich neben 
dem Internierungslager auf dem 
Gelªnde Neuengamme ein Tran-
sitcamp f¿r deutsche Familien 
befunden, die aus asiatischen, 
afrikanischen und europªischen 
Lªndern ausgewiesen worden 
waren.  

 

Kriegsgefangenenlager Oflag XD 

Im Mai 1941 richtete die Wehr-
macht im Hamburger Stadtteil 
Neugraben-Fischbek an der heuti-
gen BundesstraÇe B 73 auf Hºhe 
des Rostwegs ein Kriegsgefange-
nenlager f¿r Offiziere ein, das s. g. 
Oflag XD. In ihm waren vorrangig 
belgische Reserveoffiziere unter-
gebracht. Am 23. April 1945 konn-
ten die Lagerinsassen ï darunter 
auch Zwangsarbeiter ï von der 
britischen Armee befreit werden.  

In den Archivbestªnden des Roten 
Kreuzes konnten bisher keine Hin-
weise auf eine evtl. Einbindung 
gefunden werden. 

Vor Ort gibt es keine Hinweise 
mehr auf diese Einrichtung, die 
letzten alten Gebªude sind abge-
rissen. Auch eine Gedenktafel gibt 
es bisher nicht. Ƭ 

von oben nach unten: Fabrikgebªude 
auf dem Gelªnde Neuengamme; Von 
den Hªftlingen erstellter Stichkanal zur 
Dove-Elbe; Blick ¿ber die Fundamente 
der Lagergebªude in Neuengamme; Ort 
des am 13. September 1944 errichteten 
AuÇenlagers Neugraben f¿r 500 tsche-
chische J¿dinnen am Falkenbergsweg-
mit Gedenkstein 
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Koordinierungsstellen des ersten frie-
densmªÇigen Auslandseinsatzes der 
deutschen Rotkreuzgeschichte 

Am 23. Januar 1904 kam es in der 236 
Kilometer nºrdlich von Bergen gele-
genen Stadt Aalesund zu einem ver-
heerenden GroÇfeuer, durch das die 
Stadt, die rund 13.000 Einwohner zªhlte, 
nahezu vollstªndig zerstºrt wurde. Da 
der deutsche Kaiser, Wilhelm II., in 
dieser Region hªufiger seinen Urlaub 
verbrachte, initiierte er unverz¿glich eine 
Hilfsexpedition. Er telefonierte persºnlich 
mit Albert Ballin, dem Generaldirektor 
der Hamburg-Amerikanischen Packet-
fahrt-Actien-Gesellschaft, HAPAG, und 
bat ihn um logistische Unterst¿tzung und 
Ausr¿stung einer Hilfsexpedition, die in 
Zusammenarbeit mit dem Hamburgi-
schen Landesverein vom Roten Kreuz 
mºglichst umgehend in See stechen 
sollte. Daraufhin wurde die Phoenicia, 
ein bei Blohm & Voss gebautes Schiff, 
das zu diesem Zeitpunkt im Kuhwªrder-
Hafen lag und eigentlich Ende Februar 
eine Fahrt nach Genua antreten sollte, 
zum Hilfsschiff umger¿stet. Vom ersten 
Tag an bis zum Ende der Hilfsexpedition 
berichteten alle Hamburger Tageszeitun-
gen fast tªglich, bisweilen sogar in meh-
reren Ausgaben ¿ber die Katastrophe, 
die Lage vor Ort, die Hilfe aus Hamburg 
wie auch aus anderen Teilen Deutsch-
lands und Europas. Die Summe der ein-
gegangenen Geldspenden belªuft sich 
am Ende allein in Hamburg ï vielleicht 
auch in Erinnerung an den groÇen Brand 
von 1842 in der Stadt ï auf 145.599,59 
Mark. Hinzu kamen diverse Sachspen-

den z. B. aus dem Krankenhaus 
St. Georg.  

F¿r die durch das groÇe Brandungl¿ck in 
Aalesund-Norwegen hilf- und obdachlos 
gewordenen Bewohner hat der Vorstand 
des Landesvereins vom Rothen Kreuz in 
Hamburg bereits am 23.1.04 mit dem 
Dampfer Phºnizia 2  rzte und 3 
Schwestern aus dem Eppendorfer Kran-
kenhause vom mit dem Roten Kreuz 
verbundenen Schwesternverein der 
hamburgischen Staatskrankenanstalten, 
4 Schwestern aus dem Vereinshospital 
des Vaterlªndischen Frauen-H¿lfs-
vereins, 1 Zugf¿hrer und 5 Krankenpfle-
ger von der Genossenschaft freiwilliger 
Krankenpfleger im Kriege vom Roten 
Kreuz und 1 Zugf¿hrer und 5 Kranken-
trªger von der Hamburger freiwilligen 
Sanitªtskolonne vom Rothen Kreuz 
abgehen lassen, heiÇt es am 31. Januar 
1904 in der Zeitschrift Das Rothe Kreuz. 

Damit begann der erste friedensmªÇige 
Auslandseinsatz der deutschen Rot-
kreuzgeschichte. F¿r die Detailabspra-
chen dieses Einsatzes, der innerhalb nur 
eines Tages vorbereitet wurde, trafen 
sich die Vertreter des Hamburger Roten 
Kreuzes unter Leitung ihres Vorsitzen-
den Max von Schinckel und der HAPAG 
unter Leitung von Albert Ballin im Ham-
burger Hof und im HAPAG-Gebªude.  

Der Hamburger Hof am Jungfernstieg 
26-28/Ecke GroÇe Bleichen 8-16/Ecke 
PoststraÇe 12 wurde 1881 bis 1883 aus 
rotem Mainsandstein nach einem Ent-
wurf der Architekten Bernhard Hanssen 
und Emil Meerwein als hochwertiges 

Hotel errichtet und mit Bauplastiken des 
Bildhauers Engelbert Peiffer ausgestat-
tet. Es galt als eines der besten Hotels 
der Stadt, zudem fanden in ihm zahlrei-
che Veranstaltungen und Bªlle statt. 
Nach Schªden aufgrund eines Brandes 
im Jahr 1917 wurde das Hotel zu einem 
Kontorhaus umgewandelt. Im Zweiten 
Weltkrieg wurde 1944 das reich verzierte 
Dach durch Fliegerangriffe zerstºrt und 
in vereinfachter Form wiedererrichtet. 
Zwischen 1976 und 1979 erfolgte ein 
weiterer Umbau durch den Architekten 
Hans Joachim Fritz. Seitdem dient es 
als B¿rohaus mit einer Einkaufspassage, 
die 1999/2000 nochmals modernisiert 
wurde.  

Das HAPAG-Gebªude am Ballindamm 
25 wurde 1903 von der damaligen ï 
1847 gegr¿ndeten ï Reederei HAPAG, 
heute Hapag-Lloyd, nach den Entw¿rfen 
der Architekten Martin Haller und Her-
mann Geissler an der Binnenalster zwi-
schen Ballindamm und FerdinandstraÇe 
im Renaissance-Stil erbaut und befand 
sich von der Alster aus gesehen rechts 
neben dem heutigen Ballinhaus. Das 
Dach krºnte eine groÇe Neptunstatue 
aus Bronze. Die sich immer mehr aus-
weitenden Aktivitªten der Reederei f¿hr-
ten dazu, den Firmensitz nach den Plª-
nen von Fritz Hºger und Elingius & 
Schramm durch einen Bau aus Ober-
kirchner Sandstein zu erweitern. Der alte 
Sitz wurde dabei in das links angebaute 
neue Gebªude integriert. 1921 konnten 
diese Erweiterungsarbeiten abgeschlos-
sen werden. Ƭ 

Hamburger Hof und HAPAG-Gebªude 

Orte der Rotkreuzbewegung  

Hamburger Hof (l.) und HAPAG-Gebªude (r.) 


